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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

AVG §38;

VwRallg;

WRG 1959 §111 Abs1;

WRG 1959 §2 Abs1 litb;

Rechtssatz

Es mag nun zutre7en, dass die ö7entliche Eigenschaft der Gewässer nach § 2 Abs 1 lit b WRG 1959 erst mit der

Existenz eines Verwaltungsaktes (also der "wasserrechtlichen Bewilligung") begründet wird. Allerdings kann angesichts

der mit der Wendung "als ö7entlich behandelt" vom Gesetzgeber getro7enen Wortwahl aber nicht gefolgert werden,

dass das Gesetz eine ausdrückliche Auseinandersetzung der Behörde mit der Frage der Gewässereigenschaft in der

Bewilligung, oder gar eine Bezugnahme des Spruches der Bewilligung auf die Gewässereigenschaft des Gewässers,

fordert. Ebenso wenig ist dieser Formulierung zu entnehmen, dass die Frage der Gewässereigenschaft wenigstens

entscheidungswesentliche Vorfrage für die Erlassung des Bewilligungsbescheides gewesen sein muss.
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